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§ 3 ADV
 ADV - Allgemeine Dienstvorschriften für das Bundesheer

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 24.01.2020

(7) Auch das äußere Verhalten des Soldaten muß der Achtung und dem Vertrauen gerecht werden, die der Dienst als

Soldat erfordert. Zu einem solchen Verhalten ist der Soldat gegenüber jedermann verp ichtet, gleichgültig, ob im oder

außer Dienst, ob in Uniform oder in Zivil.
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